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jähriger bedarf der Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters. Alle Da-
ten auf dem Aufnahmeantrag dürfen auf EDV-Anlagen u. ä. gespeichert
und in der Mitgliederliste vereinsintern veröffentlicht werden. Der Auf-
nahmeantrag ist schriftlich zu fassen.

4 2 Austritt
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Nichtzahlung des Jahresbeitra-
ges (bis zur Jahresversammlung des laufenden Jahres), Ausschluss,
Ausschluss aus einem der übergeordneten Verbände oder Tod. Der dem
Vorstand gegenuber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit zum
Ende des Geschäftsjahres möglich. Eine Rückvergütung von gezahlten
Beiträgen findet nicht statt.

4.3 Beitrag
Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.
Sind Ehepartner oder in Lebensgemeinschaft lebende Personen mit glei-
chem Wohnsitz Mitglieder, so zahlt einer der Beiden lediglich die Hälf-
te des Jahresbeitrages - Beide erhalten allerdings nur gemeinsam eine
Informationsbroschüre des Sondervereins und Einladung zur Jahres-
hauptversammlung. Jugendliche zahlen 25 Prozent des Jahresbeitrages
eines Mitgliedes. Der Beitrag ist bis spätestens den 31. März eines Jah-
res zu zahlen Danach erfolgt eine Zahlungserinnerung mit Zahlungs-
festsetzung bis zum Termin der Jahreshauptversammlung, danach er-
folgt die Streichung der Mitgliedschaft.

4.4 Ausschluss
a) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es
in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, in sonstiger
Weise sich grober oder wiederholter Verstöße gegen die Vereinssatzung
schuldig gemacht hat.

b) Über den Ausschluss entscheidet die absolute Mehrheit der Mitglie-
derversammlung Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu
geben.

c) Ein ausgeschlossenes Mitglied kann nach Ablauf von fünf Jahren ei-
ne Wiederaufnahme beantragen. Die Mitgliederversammlung entschei-
det über den Antrag.
d) Für Streitfragen in über den Verein hinausgehenden Angelegenheiten
ist das zuständige Ehrengericht des Dachverbandes ,,Bund Deutscher
Rassegeflügelzüchter e.V." zuständig. Bei Ausschluss aus der Organisa-
tion eines Dachverbandes erlischt zugleich die Mitgliedschaft im Ver-
ein.

4. 5 Ehrenmitgliedschaft
Zu Ehrenmitgliedern des Vereins sollen nur solche Personen ernannt
werden, dre sich um das Vereinswesen und die Zucht der betreuten Ras-
sen innerhalb und außerhalb des Vereins besonders verdient gemacht
haben.
Zum Ehrenpräsident kann nur der Präsident des Vereines ernannt wer-
den, wenn er mindestens zwei Perioden tätig war und in besonderem
Maße die Belange des Vereins gefordert hat.

Llber die Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenpräsident entschei-
det die Mitgliederversammlung aufgrund einer Empfehlung des Präsidi-
umsausschusses.

4.6 Ehrungen erfolgen fiir
a) langjährige Mitgliedschaft (10 Jahre silberne Nadel, 20 Jalve goldene
Nadel);
b) verdienstvolle Mitgliedschaft ;

c ) Vereinsmei sterschaft
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d) je einem Zuc,htwafi für Araucana- und Zwerg-Araucana-Hühner

e) dem Koordinator für Jugendangelegenheiten

7.2 Der Präsidiumsausschuss hat die Aufgaben, den Vorstand bei der

Führung der Geschäfte zu beraten und unterstützen. Die Aufgabenge-

biete des Präsidiumsausschusses werden in einer Geschäftsordnung de-

finiert. Die Geschäftsordnung legt der Präsidiumsausschuss fest.

7.3 Die Mitgliederversammlung kann dem Präsidiumsausschuss weitere
Aufgaben übertragen.

7 .4 Der Präsidumsausschuss tagt gemeinhin jährlich einmal vor der Jah-

reshauptversammlung.

7.5 Der Präsidiumsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit der

anwesenden Mitglieder durch Handzeichen. Bei Stimmengleichheit ent-

scheidet der Präsident.

7 .6 Bei der Wahl eines Präsidiums- oder Präsidiumsausschussmitgliedes

ist der Präsidiumsausschuss verpflichtet, einen Kanditaten vorzuschla-
gen.

7.7 Wählbar in den Präsidiumsausschuss sind nur Mitglieder, welche

das 18. Lebensjahr vollendet haben.

7.8 LTber die Präsiumsausschusssitzung ist eine Niederschrift aufzuneh-

men und vom Sitzungsleiter sowie dem Anfertiger der Niederschrift zu

unterzeichnen. Sitzungsleiter ist in der Regel der Präsident.

7.9 Scheidet ein Präsidiumsausschussmitglied vor Ablauf der Amtsperi-

ode aus, so kann der Präsident ein anderes Mitglied zur Wahrnehmung

der Aufgaben beauftragen. Eine Neuwahl erfolgt auf der nächsten Jah-

reshauptversammlung fur den Rest der Amtszeit des Vorgängers.

7.10 Den Präsidiumsausschuss beraten kann in Schauangelegenheiten

ein von der Mitgliederversammlung auf drei Jahre gewählter Beirat ,,

Araucana-Bewertung". Er hat die Aufgabe, über die Bewertungen der

betreuten Rassen auf den Sonderschauen zu berichten. Beiratsmitglieder

sollen flächendeckend aus dem Bundesgebiet stammen und dürfen nicht

dem Präsidium oder Präsidumsausschuss angehören. Der Beirat wählt

seinen Sprecher selbst, der Beirat ist kein Mitglied des Präsidiumsaus-

schusses.

7.1 1 Kassenrevisoren sind keine Präsidumsausschussmitglieder. Sie ha-

ben sämtliche Kassenunterlagen zu prüfen. Sie fertigen einen Kassen-

prüfungsbericht an, versehen mit ihren Unterschriften, und legen diesen

in einem Vortrag der Mitgliederversammlung dar. Sie beantragen bei

ordnungsgemäßer Kassenführung die Entlastung des 3. Yize-
Präsidenten und unabhängig davon die Entlastung der Vorstandschaft

bei korrekter Führung der Geschäfte.

$ 8: Mitgliederversammlung
8.1 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Es ist

demnach die hochste und letzte Entscheidungs-, Aufsichts- und Be-

schwerdeinstanz, sofern nicht Belange der Dachverbände berührt wer-

den.

8.2 Die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung)
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n) Ausschluss von Mitgliedem

o) Abstimmung über den Beitritt eines anderen Vereins oder Zusam-

menschluss mit einem anderen Verein.

8.10 Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wah-

len mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet

die Stimme des Präsidenten, in seinem Verhinderungsfalle die des 1.

Vize-Präsidenten. Enthaltungen bleiben unberücksichtigl.

8.1 I Uber die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen,

die vom Versammlungsleiter und 2. Vizepräsidenten zu unterzeichnen

ist.

$ 9 Satzungsänderungen
Eine Anderung der Satzung oder Neufassung der Satzung kann nur in

einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. Hierzu ist eine 2/3-

Mehrheit der Abstimmenden erforderlich. Enthaltungen bleiben unbe-

rucksichtigt

Wurde ein Satzungspunkt geändert, so kann über dessen erneute Ande-

rung frühestens nach Ablauf von drei Jahren neu abgestimmt werden.

$ 10: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

$ 11: Vereinsabzeichen
11.1 Der Verein fuhrt ein Vereinsabzeichen, das jedes Mitglied tragen

darf. Es muss vom Mitglied käuflich erworben werden

11.2 Das Vereinsabzeichen ist rund. Es hat einen Durchmesser von 14

Millimetern. Es zeigt auf türkisblauem Grund einen Kopf des Araucana-

huhnes. Der Rand ist weiß mit der goldfarbigen Umschrift

Sonderverein der Züchter des Araucana- und Zwerg-Araucana-

Huhnes".

I L3 Ein Ehrenabzeichen stellt das Vereinsabzeichen mit einem 1,5 Mil-

limeter breitem Lorbeerkranz dar. Wer zehn bzw. 20 Jahre ununterbro-

chen Mitglied im Verein ist, d. h seinen Beitrag korrekt nach $ 11 ge-

zahlthat, erfüllt die Voraussetzungen frir das silberne bzw. goldene Eh-

renabzeichen. Bei unterbrochener Mitgliedschaft beginnt die Anwart-

schaft fur die Ehrenabzeichen ab dem erneuten Eintrittsdatum.

11.4 Das Recht zum Tragen des Vereinsabzeichens und Ehrenabzei-

chens ist nur bei Mitgliedschaft gegeben.

$ 12: Beitritt eines anderen Vereins
Erklärt ein anderer Verein, der Araucana- und/oder Zwerg-Araucana-

Hühner betreut, den Willen dem Verein beizutreten, so ist dieses nach

Zustimmung mit einfacher Mehrheit der Mitglieder auf der Mitglieder-

versammlung möglich. Bei dem Beitritt kommt es zu keinen extra ange-

setzten Neuwahlen. Der beitretende Verein erkennt die Satzung des

Vereins ,,Sonderverein der Züchter des Araucana- und Zwerg-

Araucana-Huhnes" an. Durch den Beitritt akzeptiert der beitretende

Verein auch die Satzung der Dachverbände.

$ 13: Zusammenschluss mit einem anderen Verein
Ein Zusa*menschluss des Vereins mit einem anderen Verein kommt

einer Satzungsänderung gleich und bedarf damit der Zustimmung der

Mitgliederversammlung nach den Prinzipien einer Satzungsänderung.

Sofern der andere Verein den angeschlossenen Dachorganisationen an-

gehört, ist zuvor deren Zustimmung einzuholen.
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